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Blutspenderehrung 
 
Ortsvorsteher Wintterle ehrte drei Blutspender für wiederholt freiwillige und un-
entgeltliche Blutspenden im Jahr 2020. Der Ortsvorsteher würdigte die Spenden-
bereitschaft als einen besonderen Dienst am Mitmenschen und wies auf die 
Dringlichkeit der Blutspenden hin. Aufgrund der Hygienebestimmungen in der 
Corona Pandemie lagen die Blutspenderehrungsnadeln, die Verleihungsurkunde 
des DRK- Blutspendedienstes Baden –Württemberg und die Präsente der Stadt-
verwaltung Sinsheim separat auf einem Tisch.  
Der 1. Vorsitzende des DRK Ortsverbandes Reihen dankte ebenfalls den Blut-
spendern und forderte die anwesende Bevölkerung auch in Zeiten der Pandemie 
zum Blutspenden auf. Er berichtete, dass aufgrund der Spende des Krankenver-
eins Ehrstädt ein Auto angeschafft wurde. Das Fahrzeug wird demnächst an die 
Helfer vor Ort Gruppe in Ehrstädt übergeben.  
 
 
Bebauungsplan „Heinzengrund“ in Sinsheim Ehrstädt (im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 b BauGB, hier: Stellungnahme des Ortschaftsrates 
zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen nach der Offenlage 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Der Ortschaftsrat Ehrstädt äußerte sich zu den Stellungnahmen nach der 
Offenlage. Die Bedenken der Bevölkerung werden ernst genommen, der Ort-
schaftsrat sieht aber beim Bevölkerungszuwachs ein Mehr an Vielfalt. Baulü-
cken innerhalb des Ortes, welche in privater Hand sind, stehen der Stadt 
nicht zur Verfügung und können somit nicht genutzt werden, wenn der Eigen-
tümer nicht verkaufen möchte.  
Durch die sofortige Einbindung der Naturschutzbehörde konnten gleich Lö-
sungen zu den natur- und artenschutzrechtlichen Bedenken gefunden wer-
den. Auch was das Entwässerungskonzept und den Hochwasserschutz be-
trifft, sollte man die Aussagen von Fachleuten nicht in Frage stellen.  
 
 
                                               Ergebnis: 
 
Der Ortschaftsrat Ehrstädt stimmt den Abwägungsvorschlägen der Stadt 
Sinsheim zu den eingegangenen Stellungsnahmen nach der Offenlage zu 
und rät dem Gemeinderat entsprechend abzuwägen.   
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